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Bedenklich iit dagegen die in neuen Stadtbauplänen oft zu beobachtende An-

ordnung in der Weife, dafs zwei Bauwerke, beifpielsweife zu beiden Seiten der

Hauptfehaxe oder zufammen eine Platzwand bildend, gepaart neben einander er—

fcheinen. Das Bedürfnifs nach zwei derartigen, gleichwerthigen Gebäuden ift_, wie

fchon in Art. 260 (S. 169) erwähnt wurde,_ ein recht feltenes; es follte jedenfalls

nicht durch den Stadtbauplan künitlich herbeigeführt werden.

Die wohl überlegte künftlerifche Umfchliefsung der freien Platzfläche if’c ein

unentbehrliches Mittel, wenn die Aufgabe erfüllt werden foll, trotz der veränderten

Gefellfchafts— und Verkehrsverhältniffe moderne Stadtplätze wieder auf die künftlerifche

Höhe antiker Foren zu bringen oder den Schöpfungen der Renaiffance gleich zu

fiellen. Sie führt den Platzgedanken auf feinen Urfprung zurück; fie entfpricht der

Verwandtfchaft zwifchen dem Atrium des antiken Haufes und dem Forum der an-

tiken Stadt, zwifchen dem Binnenhofe der mittelalterlichen Burg oder des Renaiffance-

Schloffes und dem Stadtplatze der Neuzeit. Je mehr diefe Verwandtfchaft fich aus—

prägt, um fo vollendeter wird die künitlerifche \?Virkung fein.

c) Gei'talt und Gröfse.

Soll dem fiädtifchen Platze im Sinne der vorfiehende'n Schlufsfätze eine Raum-

wirkung innewohnen, fo wird er eine Grundrifsform erhalten müffen, deren Seiten

geeignet find, das Ganze als einheitlichen Raum zwifchen Gebäudewänden erfcheinen

zu laffen. Zertheilte Umrifslinien, wie beifpielsweife am Louzfm-Platz zu Darml°radt

(Fig. 417, S. 177) und an den platzartigen Erweiterungen der Karl—Friedrich-Straße

zu Karlsruhe (liebe die bez. Abbildung in Abfchn. 4, Kap. 7, unter a) mit vielen

einfpringenden Ecken, zerftören die Raumwirkung. Die Concavität if’c, wie bei den

Fluchtlinien und Höhenlinien der Strafsen, fo auch bei den Platzurnrahmungen anzu-

Pcreben, die Convexität zu vermeiden; dies gilt nicht in dem Sinne, dafs der Entwerfer

alle Platzlinien im Hohlbogen zu zeichnen habe, fondern etwa derart, wie ein Photo-

graph eine gröfsere Gefellfchaft auff’cellen wird, um ein vortheilhaftes Gefammtbild

zu erzielen. Er wird die Perfonen im Allgemeinen in concaver Linie mit der nöthigeu

künftlerifchen Freiheit vor fich gruppiren und nur wenigen, etwa befonders wichtigen

Perfönlichkeiten den entfchiedenen Vortritt gefiatten. Auf diefe Erwägung flützt

fich die gute Wirkung von Plätzen, wie der Leipziger Platz in Berlin, der Vendöme-

Platz in Paris, die St, Pelers-Colonnadm in Rom u. [. W. Ja, viele nach allen Seiten

geöffnete Verkehrsplätze gewähren, trotz aller Zerriffenheit, in Folge der in der

Kreisform oder in einer foni‘cigen Hohllinie gruppirten Gebäude ein gutes Bild.

Einer regelmäfsigen Geftalt im fireng geometrifchen Sinne bedarf der Platz

nicht; eben fo wenig if“: eine {trenge Symmetrie von Nöthen. Wohl aber ift das

äfthetifche Gleichgewicht erforderlich und die Hervorbringung von Verzerrungen und

Mifsbildungen zu vermeiden. Die anfcheinend willkürlichen, im Laufe von Jahr—

hunderten aus beftimmten Gründen entflandenen Unregelmäfsigkeiten mittelalterlicher

Plätze können wir trotz ihrer reizvollen Erfoheinung nicht nachahmen; denn an die

Plätze, welche wir fchaffen, vermögen wir nicht den malerifchen Niederfchlag ver-

gangener Zeiten hin zu zaubern; fondern die von uns entworfenen Plätze werden in

wenigen Jahren oder Jahrzehnten von den Wohnungen und Gebäuden moderner

Menfchen umrahmt fein. Daraus folgt für uns die Herrfchaft —— nicht des Lineals

und des Zirkels, fondern des fchaffenden Geiftes, der fich aber des Lineals und des
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Zirkels vorwiegend zu bedienen hat und der fich in grundlofen Willkürlichkeiten

nicht bethätigen kann. -

Aber trotz diefer Grundverfchiedenheit von jetzt und ehemals lernen wir aus

der Ungebundenheit alter Plätze, dafs wir in der Durchbildung des Einzelnen uns von

ängitlicher Regelmäfsigkeit und Symmetrie frei machen follen, wenn wir das Ganze

nach einem unferer Zeit angepafften Grundgedanken gefialtet haben. Die fch'o'ne Form

der’Pz'azza delle Erbe in Verona (fiehe die bez. Abbildung in Abfchn. 4, Kap. 7, unter a)

kommt voll zur Geltung (vergl. Art. 172 u. 173, S. 76), obwohl die beiderfeitige

Linienführung weder genau fymmetrifch, noch im Einzelnen regelmäfsig ift. Durch

derartige Unregelmäfsigkeiten, Rückfprünge und Ausbuchtungen können fogar un—

fchöne Platzfiguren, wie die Dreieckfläche, die lich in unferen neuen Stadtplänen dem

Zeichner fo oft aufdrängt, erträglich, ja malerifch gemacht werden, während am

regelmäfsigen Dreieckplatze die Gebäudelinien hart und verletzend auf einander flofsen.

Die Gröfse einer Platzanlage foll fich nach ihrem Benutzungszwecke und nach

der Gröfse der auf oder an dem Platze zu errichtenden Gebäude richten. Aus den

Marktgefchäften, aus dem Wagen- und Fufsverkehre, aus der Annehmlichkeit

gärtnerifcher Erholungsplätze und aus fonftigen praktifchen Bedürfniffen läfft fich

die erforderliche Gröfse der Platzflächen ableiten; aber die Grenze der zuläffigen

Gröfse und insbefondere die Grenze der zuläffigen Abmeffungen nach oben und

nach unten ilt nach künftlerifchen Erwägungen feft zu fetzen. Das verdienftvolle

Werk von H Maerlens: Der optifche Mafsftab etc. (2. Aufl. Berlin 1884) und das ver—

gleichende Studium bekannter Stadtplätze liefern uns hierfür den nöthigen Anhalt“).

Nach den Maen‘ms’fchen, bisher im Wefentlichen nicht widerfprochenen

Theorien if’t:

I) ein Abftand gleich der >>mafsgebenden Höhe« des Bauwerkes, alfo ein

Auffchlagswinkel der Augen von ungefähr 45 Grad, befonders geeignet, die Einzel—

heiten des Werkes zu befichtigen;

2) ein Abftand gleich der doppelten Gebäudehöhe (Augenauffchlagswinkel

27 Grad) als normal zu bezeichnen, um das ganze Gebäude als Bild für fich zu

betrachten, während

3) ein Abf’tand gleich der dreifachen Höhe (Augenauffchlagswinkel ungefähr

18 Grad) das Bild des Bauwerkes mit. der Umgebung vereinigt und die Einzelheiten

verwifcht; fchliefslich -

4) ein vier- oder fünffacher Abfiand überhaupt nur ein malerifches Gefammt-

bild gewährt, in welchem das Bauwerk wefentlich durch feine Umrifslinie wirkt.

Für die Beltimmung der »mafsgebenden Höhe« follen Thürme und ähnliche

Aufbauten, auch hohe Dächer u. f. w. gewöhnlich nicht mitge'rechnet werden. Der

größte Augenfeitenwinkel, bei welchem noch ein deutliches Sehen fiattfindet, wird.

etwa 70 Grad betragen.

Nach diefen Sätzen il’t die Breite einer Strafse oder eines Platzes, an welchem

ein auf Beachtung Anfpruch machendes Gebäude errichtet werden foll, allerminde-

Ptens gleich der Höhe deffelben zu beftimmen. Die meif‘ten Bauordnungen (vergl.

Art. 160, S. 69) laffen hiernach fchon etwas zu grofse Haushöhen zu. Andererfeits

aber ift auch unfere Warnung vor allzu grofsen Strafsenbreiten (fiehe Art. 154 u.

163, S. 68 u. 70) gerechtfertigt. Eben fo ergiebt fich, dafs die meiden mittel-

alterlichen Kirchenplätze zu klein bemeffen, während andererfeits viele moderne

“) Vergl. auch: MAERTENS‚ H. Optifchcs Mafs für den Städte-Bau. Bonn 1890.  
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Plätze übertrieben grofs angelegt find. Denn aus den Sätzen von Maen‘ms folgt

ferner, dafs eine Platzbreite, welche die doppelte bis dreifache Gebäudehöhe über-

fchreitet, für die Betrachtung und Wirkung des Bauwerkes ungünf’cig iPc. Dadurch

foll aber nicht ausgefchloffen fein, dafs an einzelnen Punkten des Platzes der Be-

trachtungsabftand ein gröfserer if’c (bis zu ungefähr der vierfachen Höhe), um auch

die malerifch—architektonifche Vereinigung des Bauwerkes mit feiner Umgebung ge—

niefsen zu können, und eben fo wenig find folche Strafsenführungen zu beanf’randen,

welche den Blick aus gröfserer Entfernung auf das Bauwerk als Schlufsbild des

Blickes hinleiten. Aber auch in derartigen weiten Strafsendurchblicken ift Mafs

zu halten, weil bei der Steigerung der Schlange auf etwas mehr als das Sechsfache

der Höhe die Bedeutung des Bauwerkes in unvortheilhafter Weife abgefchwächt

werden kann, wenn nicht der unmittelbare Gröfsenvergleich mit kleineren Gebäuden

fich geltend macht.

Nach Maertmr fieht man von der Mitte des Marcus-Platzes die alte Procurazie

unter einem Augenauffchlagwinkel von 29 Grad, die neue unter 83 Grad, die

Marcus-Kirche unter 28 Grad, während, von den Langfeiten aus gemeffen, die beiden

erften \Ninkel froh auf 16 Grad und 18 Grad ermäfsigen. Die durchfchnittliche

Platzbreite beträgt etwa das Dreifache der Gebäudehöhe.

Unfere Angabe in Art. 252 (S._163) über die Mindeftgröfse der Vorplätze vor

öffentlichen Gebäuden ii‘c durch die Maertem’fchen Sätze befiätigt. Die Höhe des

Gerichtsgebäudes am Appellhofplatze zu Köln ift ungefähr 30 m, die Platzbreite nur

32m; man mufs defshalb die Rampen hinab in die Comödienf‘trafse Reigen, um das

Gebäude möglichf’t überfehen zu können. An der Piazza dell’ Calamza zu Rom fieht

man dagegen den dem Cor/a gegenüber liegenden Palaft vom Cor/o aus in einem

Abftande, welcher der 2‘/2- bis 3-fachen Höhe entfpricht, die 29m hohe Säule des

Marc Aurel dagegen in einer Entfernung von ungefähr 40m.

Beim Mailänder Dorn beträgt das Verhältnifs der Platztiefe zur Fronthöhe (169 : 56 m)

ungefähr 3 : 1; daher ift der Eindruck um fo weniger ein gewaltiger, als die Dom—

Facade auch über die den Platz umfaffenden hohen Gebäude nicht entfchieden genug

emporragt und als hier die Zwifchen-Staffage einer Säule oder eines ähnlichen mo-

numentalen Schmuckes oder einer Baumpflanzung fehlt. Auf dem Domplatz zu

Palermo dagegen erblickt man das Bauwerk von der Langfeite des Platzes in einem

Abitande, welcher etwas weniger als das Doppelte der Höhe beträgt; daher der

grofsartigere Eindruck. Der SZ. leers—Dom macht auf den Befchauer, wenn er die

Piazza Ra/Zz'cuccz' betritt, nicht den erwartet grofsartigen Eindruck; denn wenn auch

die Höhe der Kuppel über dem Standorte etwa 148111 betragen mag, fo ift doch

der Augenabf’cand (340 m) von der Vorhalle fait das 21/2—fache und von der Vierung

(480 m) fait das 31/z—fache der Höhe. Daher ift der Eindruck des Domes mehr ein

malerifcher; er if’t ein Theil des herrlich froh entwickelnden Gefammtbildes.

’ Das fchöne Verhältnifs wie ungefähr 1 : 2 bis 1 : 21/2 zwifchen Platzbreite und Ge-

bäi1dehöhe zeigen der Capitol—Platz zu Rom und die Piazza dell’ A7znanzz'ala zu Florenz.

Das Verhältnifs zwifchen der Breite des Kaiferplatzes zu Strafsburg und dem neuen

Kaiferpalaf’te dafelbf‘c ift gröfser als 1:4; es ift daher nicht zu verwundern, dafs

der Palaft von den meiften Betrachtungspunkten aus durchaus nicht den erwünfchten

majeftätifchen Eindruck macht. Am Königsplatz und Friedrichs—Platz zu Kaffel, am

Rathhausplatz zu Wien, am Szeclzenyi—Platz zu Szegedin fteigt das Verhältnifs bis

auf 1 : 8 und mehr. Umgekehrt finkt daffelbe z. B. bei den Rathhausplätzen in

295.

Beifpiele.



296.

Tiefen-

und

Breitenplätze.

297.

Verhältnifs

zwifchen

Länge und

Breite eines

Platzes.

298.

Vergrößerung

und

198

Brüffel und. Köln (fiehe Fig. 64, S. 41), fo wie auf den Langfeiten der Münfter zu

Regensburg und Strafsburg (Nordfront) unter 1:1.

Kehren wir von der Gröfse der Plätze zur Gef’talt derfelben zurück, fo ift es

nach dem Gefagten klar, dafs Thurmfronten und hohe Kuppelbauten eine Platzform

verlangen, welche eine entfprechende Entfernung von den hohen Bautheilen ge-

ftattet; die Plätze beanfpruchen eine grofse >>Tiefe<< (vergl. Fig. 386, S. 162, Fig. 388,

ST 162, Fig. 446, S. 194, und Fig. 447). Sitte bezeichnet diefe Platzanordnung

mit dem Namen »Tiefenplätze«. Lang ge—

f°creckten Gebäuden von nicht fo ausgeprägter

Höhenentwickelung, wie Rathhäufer, Mufeen, /

auch Seitenfronten von Kirchen, entfpricht

dagegen eine längliche Platzgef’calt von ge— /‚ ,’/;

ringerer Tiefe, >>Breitenplätze« oder »Seiten- %

plätze« genannt (vergl. Fig. 340, S. 143; ' „
Fig. 342, S. 145; Fig. 390, S. 163, fo wie "
Fi ‚448. Der 51. [Marcus—Platz zu Venedi if/>, , / /

(Figg. 40)9) trägt in feiner Grundrifsanorää % /////

nung fowohl dem Aufbau der Kirche, als

der geitreckten Anlage der Procuratien ,

Rechnung.
Es wäre eine vergebliche Mühe, fchön- Fig. 443_

heitliche Grenzen für das Verhältnifs zwifchen

der Länge und der Breite eines Platzes feft

ftellen zu wollen. Der Quadratform fich

nähernde Plätze, wie Fig. 403, 404, 405, 406,

408, 410 u. f. W., können in Wirklichkeit eben

fo wohl äfthetifch befriedigen, wie fehr lang

gefireckte Plätze, z.B. Fig. 353 u. 356. Es

kommt lediglich der perfpectivifche Eindruck

in Betracht, welcher vom Standpunkte des

Befchauers, von der Umbauung und der

Ausflattung des Platzes abhängig ift. Je ge-

ftreckter allerdings der »Platz<< wird, defto

mehr erfcheint er als »Strafse«; vielleicht

bezeichnet daher das Verhältnifs des Navona-
Platzes in Rom (1 : 4) die Grenze zwifchen Platz

und Strafse. Der fog. Friedrz'dz— Wilhelms-Platz

in Aachen (Verhältnifs 1 : 6) und der fog.

Ständeplatz in Kaffel (Verhältnifs 1 : 7) wirken
thatfaichlich nur als Strafsen.

Die lobenswerthen Beftrebungen, zu enge Plätze zu vergröfsern, eingebaute

oder zu nahe umbaute Monumentalbauten »frei zu legen«, find gegenwärtig vieler-

Fig- 447.
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Domplatz zu Palermo“).

Einfchfänkung orts verbreitet, in Italien, wie in Frankreich und Deutfchland. Vorgekommene Ueber-
von Plätzen.

treibungen fcheinen aber jetzt die Gegenwirkung hervorzurufen, dafs auch
Beftrebungen erwachen, zu grofse Plätze zu verkleinern, allzu frei liegende Monumental-

bauten durch eine engere Umbauung einzufchränken. Sitte hat in feinem mehr-

genannten Werke Vorfchläge ausgearbeitet, die freie Umgebung des ]uf’cizgebäudes,  
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des Burgtheaters, des Rathhaufes und der Votiv-Kirche zu Wien durch Einfügung

neuer Baugruppen zu befchränken. Wenn auch die meif’cen Sz'z‘te’fchen Vorfchläge

vom Standpunkte des Verkehres als unausführbar bezeichnet werden müffen und

äli iiiiii'éäläi. %//%/// //
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ALrium,

 Fig. 449.

Umgefialtung der Umgebung der Votiv-Kirche zu Wien “),

zugleich manche äf’chetifche Bedenken wach rufen, fo enthälten diefelben doch künft-

VVahrheiten, welche für die Entwickelung des Städtebaues hoffentlich von

fegensreichen Folgen find. In Fig. 449 geben wir eine Skizze der von Sz'z‘z‘e‘ ern-

pfohlenen Umbauung der Votiv-Kirche in Wien.
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Der fehr große Platz zwifchen der Ringftrafse und der Kirche und der kleinere Platz hinterdem

Chor derfelben follen durch die Blöcke A, B und C theilweife verbaut werden, fo dafs fich vor der

Thurmfront ein Atrium als Tiefenplatz von befchränkter Ausdehnung, an der Währingerflzrafse ein Platz

zur Betrachtung der Seitenanficht ergiebt, während hinter dem Chor noch eine freie Fläche verbleibt,

welche hinreichen fell, um den Chor und das Kreuzfchiff über Ecke zu betrachten. Die Seitentheile der

Ringftrafserdfront würden durch monumentale Brunnen gefchmückt, bei D ein Standort für ein »Denkmal

erfier Gröfse« gewonnen werden, dem der gefchloffene arehitektonifche Hintergrund Wirkfam zu Statten käme.

d) Stellung von Monumentalbauten an oder auf freien Plätzen.

Der Anfehauung, nach welcher im vorhergehenden Kapitel die Vorplätze, um-

bauten und bebauten Plätze von einander unterfchieden wurden, läfft floh, wenn man

nicht von den Plätzen, fondern von den Bauwerken ausgeht, auch in der Weife

Ausdruck geben, dafs man unterfcheidet, ob das Bauwerk (oder die Bauwerke) von

einer Seite, von mehreren Seiten oder von allen Seiten frei Ptehen.

Die nur von einer Seite freien Gebäude erfcheinen dem äufseren Befchauer

weniger als Baukörper, denn als Schaufront, als Platzwand. Bei Befprechung der

Fig. 451.
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Vorplätze und umbauten Plätze im vorhergehenden und unter b des gegenwärtigen

Kapitels find zahlreiche Beifpiele angegeben. Auch die griechifche Agom und das

römifche Forum zeigen uns meii‘c die Gebäude nur von der Hauptfchaufeite. Es iPc

diefe nur einfeitige Freifiellung zwar eine für die Erfcheinung des Bauwerkes weniger

vollkommene Anordnung, als die mehrfeitig freie Umgebung; dennoch laffen die

Vorplätze, und mehr noch die von mehreren Monumentalbauten rings umgebenen

Plätze, wie untere Beifpiele zeigen, eine fo großartige und wirkfame Ausbildung zu,

dafs nicht felten die Platzanordnung als die monumentale Hauptfache und die Ge-

bäude als Theile derfelben erfcheinen.

Die auf zwei an einander Profsenden Seiten, d. h. an einer Lang- und einer

Querfeite, frei liegenden Bauwerke find verhältnifsmäfsig felten. Eine folche Platz-

anordnung hat, wenigftens in regelmäßig gebauten Städten, meiit etwas Gezwungenes,

da das Gebäude in die Platzfläche mit der Ecke hineinfpringt (Gehe Fig. 417).

In alten Städten, z. B. Catania (Fig. 450), kann die Anordnung dadurch

malerifch wirken, dafs der Platz in zwei felbftändige Platztheile zerlegt ift, von

welchen jeder der ihm zugewandten Seite des Bauwerkes entfpricht; auch if’c eine  


